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Sehr geehrte  

Damen und Herren, 

 

wenn Sie schon einmal 

eine Wohnung renoviert 

haben, kennen Sie die-

ses Problem: Der 

Kampf mit der alten 

Tapete, die über einer 

Generationen übergreifenden 

Sammlung weiterer Tapeten ver-

klebt ist, artet zum persönlichen 

Machtkampf aus. Und ganz interes-

sant ist dabei, dass 1000 wilde 

Zupfer die Tapete nicht annähernd 

so effektiv von der Wand bringen, 

wie ein Griff an der rich-

tigen (Schwach-) Stelle, mit 

der die Tapete im ganzen 

Stück entfernt wird.  

 

Ganz ähnlich verhält es 

sich im Vertragsrecht. Die 

wirklich großen Würfe bei Ver-

tragsgestaltungen oder -verhand-

lungen gelingen Ihnen, wenn Sie 

die Knackpunkte des Vertrages oder 

die Schwachstelle der Verhand-

lungsposition der Gegenseite aus-

findig machen und dort gezielt an-

setzen. Auf den Inhalt einer Ver-

tragsregelung in irgendeinem § 8 

Absatz 17 Nr. 8 Satz 3 kommt es 

dann nicht mehr an.  

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 

für das Jahr 2009 viel Qualität und 

wenig Herumfranselei. 

 
Ihr  Dr. Peter Bitzer 

 Rechtsanwalt

 
 

Gewährleistung beim 

Kaufvertrag – nach Wahl 

des Käufers 
 

Der Käufer ist König - so könnte 

man den Inhalt der gesetzlichen 

Gewährleistungsrechte beim Kauf-

vertrag beschreiben. 

 

Ist der Kaufgegenstand nämlich 

mangelhaft, kann der Käufer in der 

Regel frei wählen, auf welche Wei-

se der Verkäufer den Mangel zu 

beheben hat: Entweder durch Liefe-

rung einer Ersatzware (Nachliefe-

rung) oder durch Reparatur (Nach-

besserung). 

 

Aber auch Könige müssen irgend-

wann einmal abdanken. Seine Kro-

ne verliert auch der Käufer spätes-

tens dann, wenn er seine Wahl ge-

troffen, von dem Verkäufer also 

entweder Nachlieferung oder Nach-

besserung verlangt hat. Ein zurück 

gibt es dann nicht mehr, jedenfalls 

nicht ohne sachlichen Grund (OLG 

Saarbrücken, Urteil vom 

29.05.2008, Aktenzeichen: 8 U 

494/07). 

 

In dem entschiedenen Fall hatte der 

von dem Käufer erworbene Pkw 

neben weiteren Mängeln einen Ge-

triebeschaden. Der Käufer erteilte 

dem Verkäufer einen Reparaturauf-

trag mit der Maßgabe, ein neues 

Getriebe einzubauen. Noch am glei-

chen Tag erklärte er gegenüber dem 

Verkäufer die Stornierung seines 

Reparaturauftrages und verlangte 

stattdessen die Lieferung eines neu-

en Fahrzeuges. 

 

Zu Unrecht. Denn das OLG Saar-

brücken wies zutreffend darauf hin, 

dass der Käufer an seine eigene 

Entscheidung zum Austausch des 

Getriebes (Nachbesserungsverlan-

gen) gebunden sei. Die noch am 

gleichen Tag erklärte Stornierung 

war rechtsmissbräuchlich und daher 

irrelevant. 

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Ruhendes Arbeitsver-

hältnis bei GmbH-

Geschäftsführer? 

 
Diese Debatte nimmt kein Ende: 

Gerichte und Experten tappen im-

mer wieder im Dunkeln, wenn es 

um die Frage geht, ob ein Arbeits-

verhältnis automatisch beendet 

wird, wenn der bisherige Arbeit-

nehmer mit seinem Arbeitgeber 

einen Geschäftsführerdienstvertrag 

schließt. Diese Frage stellt sich 

spätestens bei Beendigung des 

Dienstvertrages. Die betroffenen 

Geschäftsführer berufen sich dann 

häufig darauf, dass das vorangegan-

gene Arbeitsverhältnis lediglich 

geruht habe und jetzt wieder auf-

lebt. 

 

In einer endlosen Kette gericht-

licher Entscheidungen hat das Bun-

desarbeitsgericht eine weitere Ent-

scheidung zu diesem Thema getrof-

fen (Urteil vom 05.06.2008, Akten-

zeichen: 2 AZR 754/06). Danach 

gilt: 

 

Mit Abschluss eines Geschäfts-

führerdienstvertrages wird ein zuvor 

bestehendes Arbeitsverhältnis 

grundsätzlich einvernehmlich been-

det. Es bedarf dazu also nicht einer 

ausdrücklichen Erklärung der Par-

teien. Etwas anderes gilt aber dann, 

wenn die Parteien etwas anderes 

gewollt haben. Dies muss grund-

sätzlich die Gesellschaft beweisen. 

 

Arbeitsverhältnisse können nur 

schriftlich beendet werden. Dieses 

Schriftformerfordernis ist nach An-

sicht des BAG aber erfüllt, wenn 

der Geschäftsführerdienstvertrag 

seinerseits dieser Form genügt. Die 

Schriftform erstreckt sich dann 

nämlich auch auf die darin enthal-

tene stillschweigende Aufhebung 

des Arbeitsverhältnisses. 

 

Noch immer ungeklärt ist die Be-

urteilung, wenn der Geschäfts-

führerdienstvertrag durch die Ge-

sellschafterversammlung geschlos-

sen wird. Denn die Gesellschafter-

versammlung ist zwar für den 

Dienstvertrag zuständig, nicht aber 

auch für die Beendigung des Ar-

beitsverhältnisses. Dies fällt in die 

alleinige Zuständigkeit des Ge-

schäftsführers.  

 

 
 
Und sie haften doch: 

GmbH-Gesellschafter 

 

Kaum ein juristisches Kürzel ist 

dem Geschäftsverkehr derart ver-

traut, wie die „GmbH“.  

 

GmbH = Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung 

 

Für die Verbindlichkeiten der 

GmbH haftet den Gläubigern nur 

das Gesellschaftsvermögen (§ 13 II 

GmbHG). Eine darüber hinaus-

gehende Haftung trifft die Gesell-

schafter der GmbH nicht. Grund-

sätzlich nicht, denn es gibt Aus-

nahmen, wie eine Entscheidung des 

OLG Naumburg zeigt (Urteil vom 

09.04.2008, Aktenzeichen: 6 U 

148/07): 

 

Wird eine GmbH allein zu dem 

Zweck gegründet, Baumaterialien 

zu erwerben, ohne die Forderungen 

der Lieferanten zu erfüllen, ist dies 

rechtsmissbräuchlich. In diesem 

Fall müssen auch die Gesellschafter 

der GmbH für die von ihr begrün-

deten Verbindlichkeiten einstehen. 

Ausnahmsweise haften Gesell-

schafter hier also auch mit ihrem 

Privatvermögen für die Verbind-

lichkeiten der GmbH (sog. Durch-

griffshaftung). 

 
 

 

 



 
 

 
 
 

 
Dieser newsletter informiert über aktuelle Rechtsentwicklungen, Urteile und Gesetze. Für die Rich-
tigkeit der Inhalte kann jedoch keine Haftung übernommen werden. Jeder Einzelfall muss außerdem 
individuell beurteilt werden. Die Inhalte können daher eine einzelfallbezogene Beratung nicht erset-
zen. 

Ausgleichsanspruch von 

Handelsvertretern und 

Vertragshändlern 

 

Ob Handelsvertreter oder Vertrags-

händler: Die Kündigung des Ver-

tragsverhältnisses durch das beauf-

tragende Unternehmen führt zu 

schwierigen Fragen rund um den 

Ausgleichsanspruch gemäß § 89 b 

HGB. Spätestens bei den Berech-

nungsmodalitäten kommt es häufig 

zum Streit.  

 

Kein Ausgleichsanspruch 

bei Verschulden 

In bestimmten Fallkonstellationen 

entfällt der Ausgleichsanspruch 

sogar vollständig. Der Anspruch 

besteht zum Beispiel nicht, wenn 

 

• der Handelsvertreter / Ver-

tragshändler das Vertrags-

verhältnis ohne berechtig-

ten Anlass selbst gekün-

digt hat oder 

 

• der Unternehmer das Ver-

tragsverhältnis gekündigt 

hat und für diese Kündi-

gung ein wichtiger Grund 

wegen schuldhaften Ver-

haltens des Handelsvertre-

ters / Vertragshändlers vor-

lag. 

 

Änderungskündigung ist 

anders 

Der Ausgleichsanspruch entfällt 

jedoch nicht, wenn der Handelsver-

treter / Vertragshändler bei einer 

Änderungskündigung des Unter-

nehmens das darin enthaltene An-

gebot der Fortsetzung des Vertrags-

verhältnisses zu geänderten (in der 

Regel schlechteren) Bedingungen 

ablehnt. Dies hat der Bundesge-

richtshof nunmehr klargestellt 

(BGH, Urteil vom 28.02.2007, Ak-

tenzeichen: VIII ZR 30/06). 
 
 
 

 
 
Kosten der Mängelbesei-

tigung beim Kaufvertrag 

 

Ist der Kaufgegenstand mangel-

haft, stehen dem Käufer die ge-

setzlichen Gewährleistungs-
ansprüche zu. In der Regel kann er 

nach seiner Wahl entweder 

 

• Lieferung einer mangel-

freien Sache oder  

• Nachbesserung verlangen.  

 

Auf ein Verschulden des Verkäu-

fers kommt es dabei nicht an.  

 

Beim Kauf von Gegenständen, die 

der Käufer üblicherweise einbauen 

muss (z.B. Wand- oder Bodenflie-

sen), entstehen naturgemäß zusätz-

liche Kosten. Das OLG Frankfurt 

hat entschieden, wie die Kostenver-

teilung in diesem Fall zu erfolgen 

hat (Urteil vom 14.02.2008, Akten-

zeichen: 15 U 5/07): 

 

Demnach trägt der Verkäufer  die 

Kosten 

• für die Lieferung einer 

mangelfreien Sache und  

• für den Ausbau der bereits 

eingebauten mangelhaften 

Sache und deren Entsor-

gung.  

 

Demgegenüber trägt der Käufer  die 

Kosten  

für den (erneuten) Einbau der neuen 

mangelfreien Sache. Diese zusätzli-

chen Einbaukosten kann er nur dann 

auf den Verkäufer abwälzen, wenn 

diesem außerdem ein Verschulden 

zur Last fällt, so dass er Schadens-

ersatz zu leisten hat. 

 


